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1. Prüfungsauftrag 

Wir wurden am 25. Februar 2025 von der Geschäftsführung der  

RUBEAN Device Solutions GmbH, 

München 

(im Folgenden „Gesellschaft“ genannt) 

beauftragt, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 unter Einbe-

ziehung der Buchführung in entsprechender Anwendung der §§ 317 ff. HGB zu prüfen. 

Die RUBEAN Device Solutions GmbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i.S.d. § 267a 

Abs. 1 HGB. 

Die Gesellschaft hat keinen Lagebericht aufgestellt, da dies gesetzlich nicht vorgeschrie-

ben ist. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt daher auf freiwilliger Basis. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die 

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir diesen 

Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450 n.F. (10.2021), dem der von uns ge-

prüfte Jahresabschluss als Anlage beigefügt ist. Dieser Bericht ist an das geprüfte Un-

ternehmen gerichtet. 

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im 

Verhältnis zu Dritten, die als Anlage diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftrags-

bedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 (AAB) maßgebend.  

Abweichend vom Wortlaut der vorgenannten AAB hinsichtlich Nr. 10 (3) wird ausschließ-

lich der elektronische Prüfungsbericht ausgehändigt. Darüber hinaus besteht kein An-

spruch auf Berichtsausfertigungen in Papier. 
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2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  

Wir haben dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis  

31. Dezember 2024 der RUBEAN Device Solutions GmbH, München, in der diesem  

Bericht als Anlagen 1 bis 2 (Jahresabschluss) beigefügten Fassung den unter dem  

Datum vom 23. Mai 2025 in München unterzeichneten Bestätigungsvermerk erteilt, der 

hier wiedergegeben wird: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die RUBEAN Device Solutions GmbH 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der RUBEAN Device Solutions GmbH – bestehend aus 

der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 – geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-

spricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie der Inan-

spruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 

Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 

und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.  

Grundlage für das Prüfungsurteil  

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB 

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks 

weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-

mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-

ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
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Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil 

zum Jahresabschluss zu dienen.   

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der 

Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 

Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 

deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 

um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 

falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der 

Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 

hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-

satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-

sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser 

Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-

sche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer-

den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 
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sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen 

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus: 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und füh-

ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-

fungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende 

wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass 

eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt 

wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-

tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen in-

terner Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-

ten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-

samkeit  der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-

tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-

ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-

men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu 

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu mo-

difizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da-

tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-

sellschaft vermittelt.  

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während un-

serer Prüfung feststellen.“ 

 

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren der nach den für alle Kaufleute geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB) den ergänzenden Vorschriften für Kapi-

talgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB) und den weiteren rechtsformspezifischen Vor-

schriften sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften 

gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und 

Verlustrechnung – unter Einbeziehung der Buchführung für das Geschäftsjahr 2024.  

Im Bestätigungsvermerk sind die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jah-

resabschluss sowie die Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-

resabschlusses ausführlich beschrieben. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf 

hin, dass die Prüfung der Einhaltung solcher gesetzlichen Vorschriften, die nicht die 

Rechnungslegung betreffen, nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung ge-

hört, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den 

geprüften Jahresabschluss ergeben. Unsere Prüfung hat sich zudem grundsätzlich nicht 

darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirk-

samkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden können. 

Wir haben unsere Prüfung – mit Unterbrechungen – in den Monaten April bis Mai 2025 

durchgeführt. 
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Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens stellen wir im Folgenden dar: 

Risikobeurteilung und Wesentlichkeit 

 Erlangung eines Verständnisses des Unternehmens, seines Umfelds und seiner 

maßgeblichen Rechnungslegungsgrundsätze sowie seines internen Kontrollsys-

tems (IKS) 

 Festlegung der Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes 

 Identifikation und Beurteilung der Risiken falscher Darstellung sowie Festlegung 

von sonstigen Prüfungsschwerpunkte: 

• Realisierung der Umsatzerlöse  

• Falsche Angaben aufgrund von dolosen Handlungen auf Abschlussebene sowie 

auf der Ebene einzelner Aussagen  

• Angemessenheit und Richtigkeit der Annahme der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit 

Prüferische Reaktion auf die beurteilten Risiken 

 Ausschließliche aussagebezogene Prüfung der wesentlichen Abschlussposten und 

risikoaufweisenden Prüffelder mittels: 

• Durchführung und Beurteilung substanziell analytischer Prüfungshandlungen 

• Einzelfallprüfungen und Beurteilung von Einzelsachverhalten, insbesondere: 

- Einholung von Steuerberater- und Rechtsanwaltsbestätigungen 

- Einholung von Bestätigungen der Kreditinstitute 

Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattung 

 Bildung des Prüfungsurteils 

 Berichterstattung in Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk 

 Mündliche Erläuterungen der Prüfungsergebnisse gegenüber dem Management 
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Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern sind alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht und die berufs-

übliche schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben worden. Darin wird insbeson-

dere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem 

vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, 

Verpflichtungen und Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge 

enthalten, ferner alle Wagnisse berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben ge-

macht sind. 

 

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

4.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Buchführung ist nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen ord-

nungsgemäß und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die den weiteren geprüften 

Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung und Jah-

resabschluss abgebildet worden. 

Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegensprechen, 

dass die von der Gesellschaft getroffenen organisatorischen und technischen Maßnah-

men geeignet sind, die Verlässlichkeit der rechnungsrelevanten Daten zu gewährleisten. 

4.1.2. Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 (Anlagen 1 bis 2) ent-

spricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-

nisse in allen wesentlichen Belangen den Rechnungslegungsvorschriften des HGB unter 

Beachtung der rechtsform- und branchenspezifischen Vorschriften zur Rechnungsle-

gung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften ge-

mäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB. 

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren 

geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die gesetzlichen Vorschriften zur Gliede-

rung, Bilanzierung und Bewertung in allen wesentlichen Belangen eingehalten. 

Von den Aufstellungserleichterungen gemäß §§ 266 Abs. 1 Satz 4, 275 Abs. 5 i.V.m. 

§ 276 Satz 2 HGB für Kleinstkapitalgesellschaften wurde zulässigerweise Gebrauch ge-

macht. 
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Die Gesellschaft hat von der Erleichterung gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB Gebrauch 

gemacht und zulässigerweise keinen Anhang erstellt.  

4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

4.2.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterungen für Kleinstkapitalgesell-

schaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir 

nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen ein. 

4.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Die zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den ge-

setzlichen Vorschriften und wurden unverändert zum Vorjahr angewendet. Aus der Aus-

übung von Beurteilungsspielräumen oder der Inanspruchnahme von gesetzlichen Wahl-

rechten ergaben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.  
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5. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der RUBEAN  

Device Solutions GmbH, München, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis  

31. Dezember 2024 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 

und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten  

(IDW PS 450 n.F. (10.2021)). 

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 2. unter „Wiedergabe des  

Bestätigungsvermerks“ enthalten. 

 

München, den 23. Mai 2025 

 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

Abel 

Wirtschaftsprüfer 

 

Merget 

Wirtschaftsprüferin 
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129/2025  

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die RUBEAN Device Solutions GmbH 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der RUBEAN Device Solutions GmbH – bestehend aus 

der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das  

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 – geprüft.  

Nach unseren Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-

spricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie der Inan-

spruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 

Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 

und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.  

Grundlage für das Prüfungsurteil  

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB 

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks 

weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-

mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-

ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-

derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-

weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum 

Jahresabschluss zu dienen.   

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der 

Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 
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Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 

deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 

um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 

falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der 

Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 

hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-

satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-

sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser 

Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-

sche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer-

den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 

sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen 

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus: 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und 

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-

ser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen 
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resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als 

das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung 

nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-

schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den ge-

gebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-

urteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-

chen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 

Angaben.  

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-

weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 

im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss auf-

merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prü-

fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-

lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-

weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 

dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be-

achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gesellschaft vermittelt.  
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während  

unserer Prüfung feststellen. 

 

München, den 23. Mai 2025 

 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

Abel 

Wirtschaftsprüfer 

 

Merget 

Wirtschaftsprüferin 
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'������� �!�*����()����,�#���-��!��! ���!���������9��)%"�!����!�����!+

��%()����!-����� ���*����()����,�#����&�����K��.� �!�"�()�!��#! ���!�� ���

�������������()����:

������
�����
�E����	���F�CH�F�
����G�
�H�D��

4.'���� ���*����()����,�#����@����!������/�=�)/�!� ���5��������!�� ���

����������!������&"�()���4()�����.�/�. ���7�8��.�/� ��&����""�!�)��-������"+

"��!� �����������""�!��/�K����! :�@!�'#�����."()���������""�!��!���! �

�!9����! "�():�4.���!�!�()���! ���������&"�()�9.�����)�!�. ���9������"�()�

9����!����-���! �/#! "�()��@�6"%��!��!��! ����6#!���� ���*����()����+

,�#�����!��� �!!�9����! "�()-�'�!!������!�7�8��.�/�����%�����'�� �!:�@�+

6"%��!��!��! ����6#!���� ���*����()����,�#�������K��)�"�� ��������"��!�

�����������! ��������!9����! "�():

�kl�{no{qu��{l{nt{ql�{qsxnyz{tl�s�{qstul|{vl�nqovyz�~ovwq�~{qv

���U�ZRUcRZbRŴdVRUVRWXYZ[\RWU]XQRWXŜRSUTR̀UcZWb̀[\deb̀fWgeRẀU�
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